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Vorwort

Zwischen der ersten und der zweiten Auflage des Buchs liegen 14 Jahre.
Dies hat seinen Grund vor allem darin, dass ich mich nach meinem Aus-
scheiden aus der für Versammlungsrecht zuständigen Kammer des Ver-
waltungsgerichts Dresden erst seit April 2012 – mit dem Eintritt in den
für Versammlungsrecht zuständigen Senat des Verwaltungsgerichtshofs
Baden-Württemberg – wieder intensiv mit dem Versammlungsrecht be-
fasse.

Das Versammlungsrecht hat sich auch in den letzten Jahren als dynami-
sches Rechtsgebiet erwiesen. Am augenfälligsten zeigt sich dies an den
Landesversammlungsgesetzen in Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Schleswig Holstein. Die Besonderheiten der Landesver-
sammlungsgesetze – ebenso wie der landesrechtlichen Regelungen zu § 15
Abs. 2 Versammlungsgesetz und der brandenburgischen Gesetze zum
Schutz von Gräberstätten – werden im Buch jeweils im Anschluss an die
Darstellung der entsprechenden bundesrechtlichen Regelungen erörtert.
Dabei ist die Behandlung des Landesrechts – außer in den Kapiteln 1 und
7, in denen es jeweils eine geringe Rolle spielt – stets in einem eigenen
Gliederungspunkt erfasst. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die
Praxis sind zudem die landesrechtlichen Befugnisse für beschränkende
Maßnahmen, Verbote und die Auflösung von Versammlungen unter
freiem Himmel im Kapitel 4 in einem eigenen Abschnitt zusammenge-
fasst. Außerdem sind alle Ausführungen zum Landesrecht, auch die in
den Kapiteln 1 und 7, umfassend im Stichwortverzeichnis zu den jeweili-
gen Ländernamen nachgewiesen. Für den Nutzer sind die landesrecht-
lichen Besonderheiten somit leicht auffindbar.

Auch die versammlungsrechtliche Praxis zeigt die Dynamik des Rechts-
gebiets. Nicht nur erscheinen bekannte Problemstellungen in neuem
Licht, sondern es zeigen sich auch ganz neue Entwicklungen. Stichwort-
artig seien genannt: Protestcamps, Versammlungen auf Grundstücken
Privater, Ansprüche Dritter auf versammlungsbehördliches Tätigwerden,
Rechtmäßigkeit von Übersichtsaufnahmen, Aufrufe von Amtsträgern zur
Teilnahme an Gegendemonstrationen, Klagen wegen der Untätigkeit der
Polizei gegenüber Blockadeversammlungen, Wahlkampfauftritte auslän-
discher Amtsträger.

Das Buch soll eines aus der Praxis für die Praxis sein. Adressaten sind
daher hauptsächlich Versammlungsbehörden, Gerichte und Rechtsan-
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wälte. Es ist aber auch für Ausbildung und Lehre geeignet. Sowohl die
einschlägige Rechtsprechung als auch die rechtswissenschaftliche Litera-
tur werden umfassend berücksichtigt und diskutiert.

Besonders danken möchte ich meiner Tochter, stud. iur. Anna Hettich
für das unermüdliche Korrekturlesen, das mir eine unschätzbare Hilfe
war.

Das Buch berücksichtigt Rechtsprechung und Literatur bis Ende
September 2017.

Für Anregungen, Kritik und die Übermittlung unveröffentlichter Ge-
richtsentscheidungen bin ich jederzeit dankbar. Ich bitte, sie mir per Mail
an Matthias.Hettich@VGHMannheim.justiz.bwl.de oder per Post an fol-
gende Adresse zu senden: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg,
Schubertstraße 11, 68165 Mannheim.

Mannheim, im Oktober 2017 Matthias Hettich
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